
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/11/21 2002/20/0242
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.2002

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Die Mangelhaftigkeit des Verfahrens und der Bescheidbegründung ist relevant, weil durch exilpolitische Tätigkeit ein

Nach@uchtgrund vorliegen kann. Gegebenenfalls wären hinsichtlich des Umganges der türkischen Behörden mit

derartiger exilpolitischer Tätigkeit Auseinandersetzungen seitens des unabhängigen Bundesasylsenates notwendig

(vgl. die E 9.10.1997, Zl. 95/20/0418, und 22.5.2001, Zl. 2000/01/0076).

Schlagworte

"zu einem anderen Bescheid" Begründung Begründungsmangel Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH

Begründungsmangel als wesentlicher Verfahrensmangel Besondere Rechtsgebiete Sachverhalt

Sachverhaltsfeststellung Verfahrensmangel
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